
4522 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozial ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 21. April 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (51. No
velle zum ASVG), das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (22. 
Novelle zum B-KUVG), das Sonderunterstützungsgesetz, das Opferfürsorgege
setz, das Betriebspensionsgesetz geändert sowie arbeitsrechtliche 
Begleitmaßnahmen zur Gleitpension durch Änderung des Arbeitszeitgesetzes, 
des Angestelltengesetzes, des Gutsangestelltengesetzes, des Arbeiter
Abfert i gungsgesetzes, des Hausgeh i 1 fen- und Hausangeste 11 tengesetzes 1962 
und des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes getroffen werden 
(Sozialrechts-Änderungsgesetz 1993 - SRÄG 1993) 

Gegenstand des Gesetzesbeschlusses ist die in der Regierungserklärung vom 
Dezember 1990 angekündigte Pensionsreform. Hauptanlaß für diese Reform 
ist im wesentlichen einerseits der kontinuierliche Rückgang des 
tatsächlichen Pensionsanfallsalters - es liegt derzeit für Männer und 
Frauen bei etwa dem 58. Lebensjahr - und andererseits die steigende 
Lebenserwartung. Durch diese Pensionsreform soll erreicht werden, daß die 
Pensionsversicherung auch in Zukunft ihre Funktion als Sicherung des 
Lebensstandards im Alter, bei geminderter Arbeitsfähigkeit oder bei Tod 
erfüllen kann. Der Gesetzesbeschluß sieht folgende Maßnahmen vor: 

Neugestaltung der Aufwertung und Anpassung: dadurch soll ein 
Gleichklang in der Entwicklung der Durchschnittseinkommen der 
Aktiven und der Durchschnittspensionen, nach Abzug der 
Sozialversicherungsbeiträge, hergestellt werden. 

Vereinheitlichung der Pensionsbemessungsgrundlage; die Bemessungs
grundlage wird aus den besten 180 Beitragsmonaten e·rmittelt. 

Neustrukturierung der Steigerungsbeträge für Alterspensionen; zur 
Unterstützung der Anhebung des faktischen Pensionsanfallsalters 
sollen sich die Steigerungsbeträge bei einem späteren Pensionsan
tritt (nach dem 60. Lebensjahr für Männer, 55. Lebensjahr für Frau
en) stärker erhöhen, und zwar in der Weise, daß sie bei Vorliegen 
von 40 Versicherungsjahren und einem Anfallsalter von 60 für Frauen 
bzw. 65 für Männer 80 % der Bemessungsgrundlage betragen. 
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Gleitpension; ab dem Erreichen der Altersgrenze für die vorzeitige 
Alterspension wegen langer Versicherungsdauer kann neben einer Er
werbstät i gkei t ei ne Te; 1 pens i on nach frei er Wah 1 ; n der Höhe von 
70 % oder 50 % der ansonsten gebührenden Vollpension unter entspre
chender Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit in Anspruch ge
nommen werden. 

Vorzeitige Alterspens;on bei geminderter Arbeitsfähigkeit; mit die
ser Regelung wird eine neue Frühpension eingeführt, die den bishe
rigen Berufsschutz bei der Invaliditäts(Berufsunfähig
keits)pension übernimmt. 

Anrechnung von Kindererziehungszeitenj anstelle des derzeitigen 
Kinderzuschlages und der bisherigen Ersatzzeitenregelung werden 
künftig Zeiten der Kindererziehung im Ausmaß von höchstens 4 Jahren 
pro Kind in Form eines fixen Betrages zur Pension berücksichtigt. 

Neurege 1 ung der Hi nterb 1 i ebenenversorgung ab 1. Jänner 1995; das 
Ausmaß der W;twen(Witwer)pension soll künftig zwischen 40% und 60% 
der Pension des (der) Verstorbenen betragen, abhängig von der Höhe 
des eigenen Einkommens und des Einkommens des überlebenden 
Ehepartners. Erreicht dabei die Summe aus eigenem Einkommen (oder 
eigener Pension) und Witwen (Witwer)pension nicht den Betrag von 16 
000 S, so bleibt es beim bisherigen Ausmaß von 60vH der Pension 
des verstorbenen Ehepartners. 

Witwen(Witwer)pensionsanspruch für Geschiedene, wenn kein Unterhalt 
gerichtlich festgelegt wird; Witwen(Witwer)pension gebührt dem 
(der) Geschiedenen auch, wenn tatsächlich regelmäßig Unterhalt ge
leistet wurde und die Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hat. 

Weiters enthält der gegenständliche Gesetzesbeschluß Maßnahmen, mit denen 
Anregungen verschiedener Interessenvertretungen entsprochen werden soll. 

Der Sozialausscliuß stellt nach Beratung der Vorlage am 28. April 1993 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 19930428 

Katl Wö 11 ert 
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